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düd Homburgv. d. H., Samstag, den 11. September 1920

Unter - cm Ziegenbestande des Architekten Max Theo-
Pylle , Hardtstr . 1, ist die Maul - und Klauens-eruhe amtlich
Tejtge(teilt worden.

Für dieses Gehöft ordne ich hiermit « ehöftsperre an.
Im übrigen findet meine Viehseuchenpolizeiliche An-

ordmnrg vom 12. August 1920 (Kreisblatt Nr . 51) ent¬
sprechend Anwendung.

Bad Homkurg v. d. H.. den 3. September 1920.
t Der »«„brrU.

I . B . E e tze p f « n - t.

Die Maul - urrd Klauenseuche ist in der Stadtgemeinde
Friedrichsdors durch den Herrn Kreistierarzt iestgestellt.

Friedrichsdorf wird hiermit als Sperrbezirk erklärt.
Zm übrigen findet meine Viehfeuchenpolizeiliche An¬

ordnung vom 12. August 1920 (Kreisblatt Nr . 51) ent¬
sprechend Anwendung.

Bad Hornburg v. d. H., den 6. Septeinber 1920.
Der randrat.

. .. I - 9?. : Setzepfand t.

Nachtrag
jwr Bekanntmachung über Maßnahme» gegen Wohiiuiigs-

mangcl vom 7. April 1820.
^ *er  Bekanntmachung über Maßnah,nen ge¬

gen Wohnungsmangel vom 23. September 1918 (R G Bl
S . 1143) sowie 8§ 9 und 10 (Art . 5) Ziffer 3 des Woh-
nungsmangelgesetzcs vom 11. 5. 1920 (R . G. Bl . S . 949)
uuö  Ermächtigung des Herrn Regierungspräsidenten
in Wiesbaden wird für die Eenicinden Bad Homburg v.
o. H-, Friedrichsdorf , Bommersheim , Dornholzhamen.
Gonzenheim. Kalbach Köppern , Oberstedten und Seulberg
wlgendes angeordnet :

1.
Der tz 12 der Bekanntmachung vom 7. April 1920 wird

aufgehoben und ersetzt durch den folgenden
8 12 ö.

Es wird angeordnet:
a. Latz bis zum 30. September 1921 Klagen auf

Räumung von Wohnungen und Geschäfts-Räumen
Büros , Läden u. Werkstätten nur mit Zustimmung
des Mieteinignngs - Amts angestrengt werden
dürfen.

b. daß die Vollstreckung von Räumungs - Urteilen,
einstweiligen Verfügungen und Vergleichen vor- ,
lausig bis zum 30. September 1921 von der Zu-
stlmmung des Mieteinigungsamtes abhängig ist

Die Zustimmung mutz erteilt werden , wenn der Sckuld-
nar -Mt der Mietzinszahlnug schuldhafter Weise in Vcr
zug tst Mer für ihn ein anderes geeignetes Unterkommenbeschafft ist.

II.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Verüffent-

lichung rm Kreisblatt für den Obertaunuskreis in Kraft
»iit dem gleichen Tage tritt der Nachtrag vom 4 8 20
außer Knut.

»ab Homburg o. d. H., den 6. Septdr . 1920.
Dtck Kreisnu»schuß.
v on M a r x, Landrat.

B e r>» rd o u n g
Uber die Preise für Schlachtvieh, vom 7. August 1820.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsinaßnahmen

zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
(Reichsgefetzbl. Seite 401) und 18. August 1917 (Reichs-
gefchblatt Seite 823) wird verordnet:

8 1.
Beim Verkaufe von Schlachtvieh durch den Viehhalter

darf der Preis für 50 Kilogramm Lebendgewicht nicht
übersteigen:

I. Bei Rindern
1. gering genährten Rindern , einschließlich gering ge¬

nährten Freffern (Klasse D ) 180 Mk.
2. angefleischten Rindern (Klasse C) 240 Mk.
3. fleischigen Rindern (Klaffe B ) 300 Mk.
4. vollste ischigcn Rindern (Klasse A) 340 Mk.
Für ausgemästete oder vollfleischige Rinder höchsten

Schlachtwertes (Klaffe A1 .) kann nach näherer Anweisung
der Landeszentralstelle ein Zuschlag bis zu 40 Mk. für 50
Kilogramm Lebendgewicht .bezahlt werden.

11. Bei Kälber«.
5. Schlachtkälbern iin Alter unter 3 Mon . 330 Mk.

III. Bei Schweinen.
6. Schlachffchweine ausgenommen bei Ver¬

tragsmast 350 Mk.
IV. Bei Schafe».

7. minderwertige und abgemagert -e Schafe
(Klaffe D) 200 Akk.

8. magere und gering genährte Schafe so¬
wie Zuchtböcke(Klasse E ) >>$ ) gjjf

9. vollfleischige und fette Mastschafe, sowie
fleischige Lämmer u. Jährlinge (Kl . B ) 310 Mk.

10. vollfleischige Lämmer und ' Jährlinge,
Hümmel u. ungelammtcn Schafen (K .lA) 360 Mk.

Die Landeszcntralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
en Stellen können mit Zustimmung des Reichs Ministers
Kr Ernährung und Landwirtschaft Abweichungen von den
Preisen fiir ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirks vor-
schreiben und Rindvieh und Schafe in andere Klaffen ein-
ordnen . Maßgebend ist der Höchstpreis ihres Bezirks, in
dem sich die Tiere zur Zeit des Vertragsabschlusses be¬
finden.

^ 8 2.
Die im 8 1 oder auf Grund des 8 1 festgesetzten Preise

sind Höchstpreise im Sinne 'des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise. Sie schließen vorbehaltlich anderer Regelung
nach 8 .3 die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle
des Ortes von dem das Vieh mit der Bahn oder zu Wasser
versandt wird , sowie die Kosten des Einladens daselbst ein

8 3.
Für die im 8 1 oder auf Grund des 81 festgesetzte,i

-preist erlaßt der Reichsminister für Ernährung und Land¬
wirt !,chaft die näheren Bestimmungen . Er kann auch be¬
stimmen. welche Siebe nleistungen ist den Preisen einbe¬
griffen sind, und .welche Vergütungen für Rebenleistungen
im Höchstfälle gewährt werden dürfen.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft '
Ausnahmen von de» Vorschriften dieser Verordnung

zulaffen. *
8 4.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 11. August



iWO  in Kraft . Mit diesem Lage treten die §§ 6, 7 und
9 sowie die Dorschriften der 88 8 und 19 der Verordnung
über die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und
für Schlacht- und Nutzvieh vom Io. Juli .1919 (R . G. Bl.
Seite -47) soweit sie sich auf Schlacht- und Nutzvieh be¬
ziehen, und die Verordnung über die Preise für Schlacht¬
vieh vom 4. Juni 1929 (R . <8. Bl . Seite 1122) und 27.
Juli 1929 (R . ©. Bl . Seite 1478) außer Kraft.

Berlin , Len 7. August 1929.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.

gez. Dr . Her mes.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg , den 3. September 1920.K»r tandrat.

, ». S? a r r.

Beschluß.
Auf Grund des Gesetzes, betr . die Erhebung von Zu¬

schlägen zur Grunderwerbssteuer vom 7. Mai 1920 (Gesetz¬
sammlung Seite 278) und der ministeriellen Ausführungs-
bestiuimuugen vom 31. Juli 1929 wird beschlossen für den
Qbertaunuskreis , vom Tage des Inkrafttretens des vorbe-
,zeichneten Gesetzes ab einen Zuschlag von einhalb von:
Hundert des steuerpflichtigen Werts der Grundstücke zu er-
hê n.

Bad Homburg v. d. H., den 27. August 1929.
Der Kreisausfchuh de» Obertaunastrsifes.

von Marx.

Bekanntmachung
betr. zurückkehrende Kriegsgefangene.

Heimkehrer , welche nach dem 1. Mai 1920, aus der Ge¬
fangenschaft heimgekehrt und in Deutschland aus dem
Heeresdienst entlassen sind, erhalten bei Gewährung einer
wirtschaftlichen Beihilfe eine Teuerungszulage von .>9
Prozent auf den aus Reichsmitteln gewährten Betrag der
wirtschaftlichen Beihilfe . .

Die Gewährung einer wirtschaftlichen Beihilfe wird
unter den gleichen Bedingungen wie für die übrigen Heim¬
kehrer auch auf Gehaltsempfänger ausgedehnt , die nach
dem 1. Mai 1929 aus der Gefangenschaft heimgekehrt und
in Deutschland aus dem Heeresdienst entlasten sind.

Bad Homburg v. d. H., den 4. September 1920.
Hilfsausfchuß

fiir Kriegsgefangenenheimkehrer Obertannuskreis.
Finch Vorsitzender.

ve >rprdnung
zur Aenderung der Verordnung über die Regelung des

Fleischverbrauchsund den Handel mit Schweinen.
Vom 7. August 1929.

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahme !!
zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1816
(R?ichsgLhbl . Seite 104) uttb 18. Äugust 1917 (Reiche-
gesttzblatt Seite 823) wird verordnet:

Artikel I.
Die Verordnung über die Regelung des Fleischver¬

brauchs und den Handel mit Schweinen in der Fastung
der Bekanntmachung vom 31. 12. 1919 (Kreisblatt Nr . 4
1920 v. 4. 2. 1920) wird wie folgt geändert:

Unter Aufhebung der Vorschriften über Die Reuhs-
fleischkarte wird bestimmt:

1) 8 4 erhält folgende Fassung:
„Für Betriebe in denen Fleisch und Fleischwaren ge¬
werbsmäßig an Verbraucher abgegeben werden , ^ist

* die Führung einer Kundenliste vorzuschreiben. Je¬
der Bezugsberechtigte darf sich nur bei einem Fleisch-
verkäüfer in die Kundenliste eintragen lasten.

Fleisch und Fleischwaren dürfen von den im Ab¬
satz 1 I bezeichneten Betrieben entgeltlich oder unent¬
geltlich ,nur an solche Verbraucher abgegeben und von
solchen Verbrauchern bezogen werden , die in dre Kun¬
denliste eingetragen sind.

Die Landeszentralbehörden können vorfchrerben,
daß statt der Kundenliste Eemeindefleischkarten .zur
Ueberwachung der Fleischabgabe in den im Abs. l be¬
zeichneten Betrieben ,einzuführen sind . . ..

Die Dorschriften im Abs. I—III gelten nicht für
die Abgabe von Fleischpreisen in East -, Schank- und
Speisewirtschaften sowie in Vereins - und Ersri-
schungsräumen und Fremdenheime.

2. 8 5 ist zu streichen.
3 Im 8 6 Abs. I ist stätt der Worte „aus die Fleijch-

karte" zu setzen: „auf Grund der Eintragung in d,e Kun¬
de,iliste oder auf die Eemeindefleischkarte".

4. 8 7 Abs. I ist zu streichen.
Im 8 7 Abs. 3 ist statt der Worte „an Stelle Dec

Fleischkarte" zu setzen: „gegenBerzicht des Bezugsberechtig¬
ten auf die Eintragung in die Kundenliste oder aus die
Gemeindefleischkarte". . ,

5 8§ 13 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung.
Der Selbstversorger hat anzug-eben, innerhalb

welcher Zeit er die Fleischvorräte verwenden will.
Für diese Zeit kann er für sich und die von chm be¬
köstigten Personen weder auf Grund der Kunden¬
liste noch aus die Eemeindefleischkarte Fleisch de-
ttßBtc tt

Der Zeitraum für die Selbstversorgung ist nach
einer Wochenkopfmenge von 590 Gramm zu be¬

6. S 19 Abs. I Nr . 1 erhält folgende Fassung.
' 1. Wer entgegen den Dorschriften § 4 Abs. 1 .
8 14 Abs. I oder den aus Grund des 8 4 Am- Ill >
8 14 Ab.  2 getroffenen Bestimmungen Fleisch oder
Fleischwaren abgibt oder bezieht oder wer der Bor¬
schrift im 8 4 Abs. I Satz II zuwider sichm eine Kuu-
denliste eintragen läßt ."

^nt 8 19 Abs. I Nr . II sind die Worte „8 5 Abs. II , rm
8 19 Abs. I Nr . 4 'die Worte „8 4 Abs. 2" zu strelchen.

7. In 8§ 2, 6, 13, Abs. III ., § 21 tritt an die Stelle
de? Reichswirtschaftsministers der Reichsminister für Er¬
nährung und Landwirtschaft.

Artikel II.
8 1 der Bekanntmachung über die Ausgestaltung der

Fleischkarten und die Festsetzung 'der Derbrauchshoch t-
menge an Fleisch und Fleischwaren vom 21. August 1916
(Reichsgesetzbl. Seite 945) und die Verordnung über die
Ausgestaltung der Reichsfleischkarte vom 29. November
1917 (Reichsgesetzbl. Seite 1986) treten außer Kraft.

Im 8 2 Abs. 1 der Bekanntmachung über dre Ausge¬
staltung ' der Fleischkarte und die Festsetzung der Der¬
brauchshöchstmenge an Fleisch und Fleischwaren vom 21.
August 1916 (Reichsgesetzblatt Seite 94v) ^in der Fassung
des Artikels I . der Bekanntmachung vom 24. Januar 1919
(Reichsgesetzbl. Seite 96) ist statt der Worte „auf die
Fleischkarte" zu setzen: auf Grund der Eintragung m dre
Kund erliste oder auf die Eemeindefleischkarte.

Berlin , den 7. August 1929.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.

gez. Dr . Hermes.

Wird veröffentlicht!
Bad Homburg , den 3. September 1920.

von Marx.

Abschrift.
Bekanntmachung des Regierungs -Präsidenten.

Sparsames Bauen.
Nach den mir gewordenen Mitteilungen herrschtlei-

r bei verschiedenen Baupolizeibehörden , namentliH in



Heineren <£>tätiteu unt > auf 'betri ttartoe , m>*) ttunm ^ n
über die zulässigen Ausnutzungsmöglichleiten der Erfntz-
baustofse.

Daraus entstehen oft übertriebene Forderungen hin¬
sichtlich der Abmessungen von Bauteilen und Mauerstär¬
ken, sowie hinsichtlich des Zementgehaltes von Konstruk¬
tion , die als unerwünschte Verwendung von Bau¬
stoffen und Baugeldern bezeichnet werden müssen.

Auch über die wärmetechnischen und wärmewirtschaft¬
lichen Eigenschaften dieser Baustoffe , wie Bims , Kunst¬
bims , Lehm, Schlackenbeton usw. herrschen oft noch unge¬
nügende Vorstellungen , die einer erwünschten Anwendung
bestimmter Bauweisen hindernd im Wege stehen.

Alle 'diese Fragen werden in der vom bisherigen
Reichskommissar für Wohnungswesen herausgegebenen
Druckschrift 4 „Sparsames Bauen " eingehend behandelt.

Ich weise darauf hin , dass diese Druckschrift im Auf¬
träge des Ministeriums für Volkswohlsahrt herausgegeben
und als Kommentar zu den Bestimmungen über die Hoch¬
bauten anzunehmenden Belastungen vom 24. Dezember
1919 — St . 6. Nr . 588 — anzusehen ist.

Den Städten und Landgemeinden empfehle ich die Be¬
schaffung der im Verlage von Wilhelm Ernst u. Sohn in
Berlin erschienenen Druckschrift.

Wiesbaden , den 4. August 1920.
De, Regierungspräsident.

Wird veröffentlicht!
Bad Homburg v. d. H.. den 3. September 1920Der Landrat.

v. Marx.

. Woex « bxx*

Der Forstrentmeister Rechnungsrat Krause in Usingen
ist für die Zeit vom 3. bis einfchl. 23, September d. ^ s.
beurlaubt und wird für die Dauer des Urlaubs durch den
Kassemgehilfen Georg Schmitt in allen dienstlichen Ge¬
schäften vertreten.

Wiesbaden , den 30. August 1920.
Preuhische Regierung.

Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Erhebung von
Zuschlägen zur Erunderwerbssteuer vom 7. Mai 1920
(Preütz . Eesetzsamml. S . 278) und der ministeriellen Aus¬
führungsbestimmungen vom 31. Juli 1920 wird für den
Obertaunuskreis vom Tage des Inkrafttretens des vorve-
zeichneten Gesetzes (3. Juni 1920) ab ein Abschlag von em-
halb vom Hundert des steuerpflichtigen Werts der Grund¬
stücke erhoben.

Bad Homburg v. d. H.,den 2. September 1920.
Der Kreisausschutz des Obertaunuskreifes.

!atj.

Abschrift!
(gegen die Verwendung des. Briefaufgabestempels zur

Entwertung der Steuermarken seitens der Postbehorden
stätt des in 8 4 Abs. 3. der Bestimmungen vom 21. d. Js.
vorgesehenen einfachen Datumstempel bestehen keine Be¬
denken.

Berlin , den 24. Juli 1920.
Der Reichsminister der Finanzen.

I . A .: gez. Kuhn.

Wird veröffentlicht!
Bad Homburg v. d. H., den 3. September 1920.

Finanzamt.

UnterUnweis auf die Verordnung über Gemüse, Obst
und Südfrüchte vom 14. August 1920 (R . E . Bl . S . 1673)
mache ich darauf aufmerksam , dass mit dem 2o. August
1920 ausser Kraft getreten .find:

1 die 88 4 bis 7 der Verordnung über die Gründung
einer ' Reichsstelle für Gemüse und Obst vom 18.
Mai 1916 lR . E . Bl . S . 319) ;

oom 3 . April 1SV7 (A <S . s* \ . 'S . in bet
;un o der Verordnungen vom 19. August, 1917 (R.
G Bl . S . 723) , 28. Juli 1919 (R . G . Bl . S . 1358)
und des Artikels IV der Verordnung vom 27. No¬
vember 1919 (R . E . Bl . S . 1909) ;

3. die Verordnung über die Verarbeitung von Ge¬
müse und Obst vom 23. Januar 1918 (R . G. Bl.

S . 46) und die auf Grund dieser Verordnung erla >-
senen oder aufrechterhaltenen Bestimmungen.

Bad Homburg v. d. H., den 26. August 1920.ft* Lasdkat.
v. Man.

Bekanntmachung
zur Verordnung über die Ausbringung der Mittel für

die Koblenwirtschastsftellen vom 31. Mai 1920
(Reichsgesetzblatt 1920 S. 1107).

In Ausführung der Verordnung über die Aufbringung
der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen vom 31. Mai
1920 (R . E . Bl . 1920 S . 1107) und den Ausführungsbe-
stimmungen des Herrn Reichswirtschaftsminifters vom 22.
Juni 1920 (Deutscher Reichsanzeiger Nr . 147 vom 6. Juli,
1920) wird mit Ermächtigung des Herrn Ministers für
Handel und Gewerbe und im Einvernehmen mit den be¬
teiligten Landesregierungen für den Bereich der Preutz.
Landeskohlenstelle bestimmt:

8 1.
Die Beiträge betragen für : . . ^

—.50 für die Tonne Steinkohlen , Steinkohlen-
briketts, Zechenkoks, Easkoks;

Mk _ .15 für die Tonne Deutsche Rohbraunkohlen,
Schlammkohlen, Steinkohlengrus , Koksgrus;

Mk _ .35 für die Tonne Böhmische Rohbraunkohlen,
Braunkohlenbriketts.

ck?
Beträgt die Kohlenzufuhr eines Beitragspflichiigen

Verbrauchers (8 3) zwischen 500 und 620 Tonnen im Mo¬
nat . so erfolgt die Beitragsberechnung , als wenn nur
50o’ Tonnen zugeführt worden wären. Es bleiben m
diesem Falle bis zu 120 Tonnen abgabefrei . Betragt die
Kohlenzufuhr 621 Tonnen im Monat und mehr , so werden
die nach 8 1 errechneten Beträge um 20 Prozent gekürzt.

8 *
Beitragspflichtig sind alle gewerblichen Verbraucher

von Kohle (Steinkohle sowie Braunkohle ) Koks, Briketts,
die im Jahresdurchschnitt oder bei nicht dauernd mit den
erwähnten Brennstoffen arbeitenden Betrieben im Durch¬
schnitt der Vetriebsmonate mindestens 10 Tonnen monat¬
lich verbrauchen und auf Grund der Bekanntmachung des
Reichskommissars für die Kohlenverteilung betreifend Mel¬
depflicht für gewerbliche Verbraucher meldepflichtig find.

8 4
Die Erhebung der Beiträge erfolgt durch die örtlich

zuständige Kohlenwirtschaftsstelle . . . .
Die Kohlenwirtschaftsstelle nimmt auf Grund der An -

gaben der monatlich .einzureichenden Kohlenmeldekarte
über die Kohlenzufuhr des Vormonats allmonatlich für
jeden einzelnen Verbraucher eine Beitragsberechnung vor.

B »i Verbrauchern , die in der Regel weniger als oO
Tonnen Brennstoffe im Monat beziehen, kann die Kohlen¬
wirtschaftsstelle die Beitragsberechnung viertelfahrlich

DOt 6ou3eit Brennstoffe einem Verbraucher nachweislich
auf Grund behördlicher Anordnungen entzogen__ worden
sind, erfolgt Vergütung der für diese Brennstoffe einge¬
gangenen Beiträge durch Gutschrift für die folgenden Mo¬
nate.

Die Einzahlung der Beiträge seitens der ^citraas-
pflichtigen Verbraucher hat innerhalb zweier Wochen nach
Erhalt der Beitragsberechnung an die von der Koplen-
wirtschaftsstelle aufgegebene Kasse (Bankkonto , Postscheck¬
konto) zu erfolgen.



Wird die Satylung uidft itmert/aB  dieser ,Jri [t be
wirft , erfolgt  Mahnung gegen eine  Sondergoüühr von
- - Mark . Bleibt auch die Mahnung erfolglos , so wer
den die zu zahlenden Beiträge nach den Grundsätzen Liber
die Beitreibung öffentlicher Abgaben beigetrieben,

§ 6 -
Gegen die Beitragsberechnuiig seitens der Kohlenwirt-

lchastsstellen fteht den beitragspflichtigen Verbrauchern,
sofern ein Einspruch bei der Kohlenwirtschafts stelle erfolg¬
los geblieben ist, das Recht der Beschwerde bei der Landes-
lohlenstelle zu.

Die Beschwerde ist innerhalb von 14 Tagen nach Lin-
gang der Ablehnung des Einspruchs einzulegen . Die
Hfllchr zur Zahlung der berechneten Beiträge wird durch
die Einlegung der Beschwerde nicht berührt

§ 7.
Die Erhebung der Beiträge erfolgt mit Wirkung vom Ü»

1; ^“ UI  ab . Die Beitragsberechnung wirb erstmalig
un Monat August für die in den Monaten Juni und Juli MM?
bezogenen Brennitossinengen vorgenommen iverden.

Berlin , den 29. Juli 1920.
Preu 'tz. Landeskohlenstelle

gez. R ö h r i g.

Wird veröffentlicht!
Bad Homburg v. d. H., den 27. August 1920.

Der Vorsitzende des Kreisansschusses.
von Mar x.

Betrifft : B i e n e n z u cke r.
Durch die diesjährige geringe Zuteilung von Zucker zur

Bienenfütterung , die gleichwohl nur auf Kosten der Mund-
ration ermöglicht werden konnte , sind die Imker in Schwie¬
rigkeiten geraten , die von der Reichsregierung ebensowenig
verkannt werden , wie die volks - nnd landwirtschaftlich -'
Bedeutung der Bienenzucht . Um diesen Schwierigkeiten
wenrg,tens in etwas Rechnung zu tragen , hat fick- die
Reichsregierung entschlossen , noch einen Posten Auslande-
zucker zur Verfügung zu stellen , wodurch es ermöglicht ist
auz lebcs Bienenvolk noch 2 -, Pfund dieses Zuckers ni
»erteilen . Der Preis stellt sich auf 7.  Mark je Pfund ab
- .ager der Rcichszuckeransgleichsgesellschaft . der die Liefe-
rung obliegt , ausschließlich des Sackpfandes von 16 Mart
-rie Verteilung geschieht wie bisher nach Maßgabe meiner
Runderlas,e vom 12. April d . Is . Ylb 1311  und 19
April d. I . — VIb 1498.

Berlin  W . 8. den 31 . August 1920.
Wilhelm straße 69 ä.

Preußischer Staatskommissar für Bolkseknährung.
Zn Vertretung : Dr . Hagedor  n.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v . d . H., 8. September 1920.

Der Sffafcra*.
_ ____ _ _ D- Marx.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 8 Abf . 1. Nr . 8 der Reichsqetreide-

orönung für die Ernte 1920 vom 21. Mai 1920° (R . G.
1028) wird mit Zustimmung des Reichsrats be¬nimmt :

§ 1.
Unternehmer 1aadwirl, 'ck>aftlicher Betriebe dürfen

f . iyren »elbstgcbauten Hafer aus der Ernte 1920 an dos
im Betriebe gehaltene Bieh verfüttern'

-■  von ihrer s lbs,gebauten Gerste
aJ  ® ettie6e  gehaltene Bieh die im 8 8

Rch. 1 Rr . I genannten Mengen an Gerste , soweit
wordener '" Enfchlichen Ernährung nicht verwendet

d> an ihre Zuchtsauen , sofern diese gedeckt sind und
dies dem Kommunaluerhand angezeigt ist, zwei
Zentner für den Wurf verfüttern

Vorschrift im Abf . I Nr . 1 gilt auch für selbstge-
bautes Gemenge ans Haper und Gerste , das nicht mehr als
dreißig vom Hundert Gerste enthält.

f *
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündnna

in Kraft.
Berlin , den 26. August 1920.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
In Vertretung : Dr . He i n r i c i.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg , den 8. Sept . 1920.

__ Der Landrat . von Marx.

Zur Nachprüfung nachbenannter Hebammen hat der
Kreisarzt ^ hier Termin in das neue allgemeine Kranken¬
haus Taunusftraße — dahier anberaumt und zwar auf

Mittwoch , den 6. Oktober 1920.
Borm . 9.30 Uhr . Frau Margarethe Heufchkel-Gonzenheim.

Frau Sofie Stark -Köppcrn,
Frau Magdalene Würth -Oberursel,
Frau Schuchert . Bad Homburg -Kirdorf.

'u.

H UI)t : Frau Luise Fröse -Bad Homburg v. d . H..
Margarete Bender -Oberstedten,
Frau Mathilde Holbe -Frivdrichsdorf,
Frau Elisabeth Götzinger -Kalbach.

Donnerstag , den 7.  Oktober 1920.
Vorm .9.30 Uhr : Frau Backes -Bad Homburg v . d. H ..

Frau Ernst -Köppern,
Frau Halas -Oberurfcl,
Fräulein Becker-Bad Homburg v. d. H.

Borm . 11 Uhr : Frau Christiane Barth -Oberstedten.
■ Frau Koch-Bommersheim,

Frau Ernft -Bad Honiburg -Kirdorf,
Frau Susanne Pfeiffer -Seulberg i. T.

Die Ortspolizeibehörden der betr .' Gemeinden ersuche
ich, die Hebammen sofort  schriftlich zu diesem Termin
vorzuladeii und ihnen dabei aufzugcben , zu dieser Nach¬
prüfung ihre sämtlick>en Geräte , Instrumente , Bücher etc.
mitzubringen , ihnen auch zugleich mitzuteilen , daß als
Entschuldigungsgründe für etwaiges Nichterscheinen nur
Krankheit öder berufliche Unabkömmlichkeit gelten . Die
Krankheit ist durch ärztliches Attest , die berufliche Unab¬
hängigkeit durch ortspolizeiliche Bescheinigung , die dem
Herrn Kreisarzt evtl , rechtzeitig vorher  einzusenden
lind , nachzuweisen.

Bad Homburg v. d . H.. den 7 . Septbr . 1920.
_Der Landrat . von Marx.

Verordnung
über das Schlachten von Schaflämmern.

Auf Grund des § 4 der Bekanntmachung des Stellver¬
treters des Reichskanzlers über ein Schlaclftverbot fiir
trächtige Kühe und Sauen vom 26 . August 1915 (Reichs¬
gesetzblatt S . 515 ) bestimme ich hiermit unter Abände¬
rung meiner Anordnung vom 28. Januar 1920. folgendes-

H 1.

Das durch die Anordnung vom 28. Januar 1920 aus¬
gesprochene Verbot der Schlachtung aller in diesem Jahre

' geborenen Schaflämmer wird für Bocklämmer und Ham¬
mellämmer mit dem 1. Oktober ds . Is . aufgehoben.

Ausnahmen von dem Verbot für weibliche Schafläm¬
mer dürfen unbeschadet der Vorschrift im § 2 der An¬
ordnung vom 28. Januar 1920 über Notschlächtungeii
auch vom 1. Oktober ab nur ans dringenden wirtschaft¬
lichen Gründen in der Regel nur für solche Lämmer , die
zur Aufzucht nicht geeignet sind , oom Landrat zugelässenwerden.

§ 2 .
gegen diese Anordnung werden ge-

mag fs 5 der eingangs erwähnten Bekanntmachung mit
Getditraie bis zu 1500 Mark öder mit Gefängnis bis zu
3 Monaten bestraft . »

Berlin , den 31. Juli 1920.
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u. Forste ».

I . V. : gez. komm.

ri

Wird veröffentlicht.

Der Landrat . v o » M a r x.
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